
 

 

Bekanntmachung der 1. Änderung des Bebauungsplanes 

Heimbach D 4 „Über Rur“  gemäß § 10 Baugesetzbuch 

(BauGB) 

 
 
Die von der Stadtvertretung Heimbach in ihrer Sitzung am 30.01.2020 beschlossene 1. 
Änderung des Bebauungsplanes Heimbach D 4 „Über Rur“ wird hiermit gemäß § 10 BauGB 
öffentlich bekanntgemacht. 
 
Damit tritt die Satzung in Kraft. 
 
Durch die Änderung wird für die Parzellen 104 und 296 (neu: 310) der Flur 14 in der Gemarkung 
Heimbach (ehemaliges Haus des Gastes) die Art der baulichen Nutzung um den 
Nutzungszweck „Betriebe des Beherbergungsgewerbes“ erweitert.  
 
Die Satzung kann einschließlich ihrer Begründung und der Bewertung der Auswirkungen der 
Eingriffe in Natur und Landschaft ab sofort im Rathaus der Stadt Heimbach, Hengebachstraße 
14, 52396 Heimbach, Zimmer 14, während der Dienststunden, insbesondere 
montags bis freitags von    8.30 - 12.30 Uhr 
und dienstags  von  14.00 - 17.00 Uhr 
von jedermann eingesehen werden. Jedermann kann auch über den Inhalt der Änderung 
Auskunft verlangen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 des 
Baugesetzbuches bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung 
des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis der Satzung und 
des Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs nur beachtlich sind, wenn sie innerhalb von zwei Jahren seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt geltend gemacht worden sind. Der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung 
von durch den Erlass der Satzung eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit 
und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen oder sonstiger 
ortsrechtlicher Bestimmungen beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Änderung der Satzung ist nicht ordnungsgemäß ortsüblich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss der Stadtvertretung vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Heimbach vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
52396 Heimbach, den 07.02.2020 
 
Stadt Heimbach 
Der Bürgermeister 
 
 
 
Peter Cremer 


